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EIGENTUEMER DES LIEFEPLATZES UND/ODER  

BENUTZER DES BOOTES 
 
INFORMATIONSBLATT ÜBER DIE IM RAHMEN DER ARBEITSUMGEBUNG VON SALT Srl UND ADRIATICA MARINA SPA IN 

MARINA PUNTA PARO – LIGNANO SABBIADORO – DU – VORHANDENEN SPEZIFISCHEN RISIKEN  
 

Nicht abschlieβende Liste der im Bereich der MARINA PUNTA FARO vorhandenen Risiken, von denen die der durchgeführten 

Tätigkeit innewohnenden Gefahren und Risiken ausgenommen sind: 

 

1. IM INNERN DES HAFENBECKENS VORHANDENE RISIKEN: 

- IN BEWEGUNG BEFINDLICHE FAHRZEUGE IM INNERN DES ZU ADRIATICA MARINA SPA UND SALT SPA – MARINA PUNTA FARO 

GEHÖRENDEN BEREICHES 

- UNTER SPANNUNG STEHENDE ELEKTRISCHE GERÄTE 

- UNTER- UND ÜBERIRDISCHE WASSER- UND STROMLEITUNGEN  

- RUTSCHIGE UND/ODER GEFÄHRLICHE BODENBELÄGE  

- VORLIEGEN VON BEREICHEN, INNERHALB DERER ERHALTUNGSMASSNAHMEN IN DEN ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHEN BEREICHEN DURCHGEFÜHRT WERDEN  

- UNTERHALB VON 87,00 DB(A) LIEGENDE LÄRMBELÄSTIGUNG IN DEN ARBEITSBEREICHEN 

- VORGEFUNDENE CHEMISCHE WIRKSTOFFE 

- ANWESENHEIT VON MIT ERHALTUNGS-, GARTENBAU- UND MATERIALVERBRINGUNGSTÄTIGKEITEN BESCHÄFTIGTEM PERSONAL DER MARINA  

- GEFAHR DES INSWASSERFALLENS WÄHREND DER ARBEITEN / TÄTIGKEITEN IN DER NÄHE DER STEGE UND KAIANLAGEN DER MARINA 

 

Es liegen nicht vor:  - KREBSERREGENDE WIRKSTOFFE 
             - BIOLOGISCHE WIRKSTOFFE 
                            - EXPLOSIVE STOFFE ODER MATERIALIEN  
                                   - MAGNETFELDER 

 

2. OPERATIVE VORSCHRIFTEN: 

- Verbot unter hängenden Lasten durchzugehen und die auf das Vorhandensein von Verboten und/oder Gefahren hinweisenden 

Schilder beachten; 

- Bei der Ausführung der Arbeiten an dem eigenen Boot ist es erforderlich den Eigenschaften der bei den Bauarbeiten 

verwendeten Materialien besondere Aufmerksamkeit zu schenken; 

- Verbot in der Nähe der Boote zu rauchen und offenes Feuer zu verwenden; 

- Vermeiden sich innerhalb der Marina unkorrekt zu verhalten; 

- Verwenden der für die spezifischen Tätigkeiten vorgeschriebenen individuellen Schutzvorrichtungen; 

- Verbot des Eingriffs in Steckdosen und allgemein in Anlagen ohne spezifische Genehmigung des dafür zuständigen 

Betriebspersonals; 

- Verbot der Verwendung von nicht der geltenden Sicherheitsgesetzgebung entsprechenden oder nicht mit dem CE-Kennzeichen 

versehenen Werkzeugen; 

- Pflicht zur Beachtung der internen Sicherheitsausschilderung der Marina; 

- Verbot der Ausführung von Arbeiten, welche den sich in der unmittelbaren Nähe befindlichen Booten oder Strukturen Schaden 

zufügen können. 
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PFLICHTEN DES IM INERN DES BEREICHES TÄTIGEN EIGENTÜMERS DES LIEGEPLATZES UND/ODER VERWENDERS 

 

- Es besteht die Pflicht des Eigentümers des Liegeplatzes und/oder des Bootsbenutzers die von ihm auf dem Boot beherbergten 

Personen von den in dem vorliegenden Informationsblatt aufgeführten Risiken in Kenntnis zu setzen.  

- Es besteht die Pflicht des Eigentümers des Liegeplatzes und/oder des Bootsbenutzers seine Tätigkeit unter Beachtung von Art. 

26 des Gesetzesdekretes 81/08 über Werk- und Lieferverträge auszuüben. 

- Soweit der Benutzer selbst oder durch Einschaltung von Unternehmen oder anderer Auβenstehender beabsichtigen sollte 

Erhaltungs-/Reparaturmaβnahmen an seinem Boot am eigenen Liegeplatz durchzuführen, hat er eine entsprechende schriftliche 

Anfrage an die Hafendirektion zu richten, welche deren Annahme bewerten wird. Die Anfrage hat die Benennung eventueller 

Auβenstehender, die Dokumentation über deren technisch-professionelle Geeignetheit, und die Angabe über die vermutliche 

Dauer der Arbeiten zu enthalten. Die Anfrage hat darüber hinaus auch eine Erklärung über die Freistellung der ADRIATICA 

MARINA SPA E  SALT SRL – MARINA PUNTA FARO von der Haftung im Zusammenhang mit den sich aus den Arbeiten 

ergebenen Risiken und die spezifische Verpflichtung dazu zu enthalten, keine Schäden an den Strukturen, an anderen Booten, 

an Dritten und/oder den Sachen Dritter zu verursachen, einschlieβlich der Verpflichtung bei den anderen Benutzer auch nicht die 

geringste Störung oder Belästigung hervorzurufen. 

 

 
Lignano Sabbiaodoro,  ____________________ 
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